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Artikel 7

Der Empfangsstaat kann dem Entsendestaat jederzeit auf 
diplomatischem Weg mitteilen, daß er dem Leiter der kon
sularischen Vertretung das Exequatur oder die vorläufige Er
laubnis entzieht oder daß ein Angehöriger der konsularischen 
Vertretung nicht erwünscht ist. Die Entscheidung bedarf kei
ner Begründung. In diesem Fall hat der Entsendestaat die 
betreffende Person abzuberufen. Wenn der Entsendestaat im 
Laufe einer angemessenen Frist diese Person nicht abberuft, 
kann sich der Empfangsstaat weigern, sie als Angehörigen 
der konsularischen Vertretung anzuerkennen.

Artikel 8
/

Die zuständigen Organe des Empfangsstaates stellen jedem 
Angehörigen der konsularischen Vertretung und jedem Fa
milienangehörigen, sofern sie nicht Staatsbürger des Emp
fangsstaates sind oder ihren Wohnsitz nicht im Empfangsstaat 
haben, kostenlos ein Dokument aus, das ihre Eigenschaft als 
Angehöriger der konsularischen Vertretung oder als Familien
angehöriger bestätigt.

K a p i t e l  III 

Erleichterungen, Privilegien und Immunitäten

Artikel 9

(1) Der Empfangsstaat behandelt einen Angehörigen der 
konsularischen Vertretung mit der gebührenden Achtung und 
trifft die notwendigen Maßnahmen, um ihm die wirksame 
Ausübung seiner Funktionen zu ermöglichen.

(2) Der Empfangsstaat trifft die geeigneten Maßnahmen, 
damit ein Angehöriger der konsularischen Vertretung die in 
diesem Vertrag vorgesehenen Erleichterungen, Privilegien 
und Immunitäten in Anspruch nehmen kann.

Artikel 10

Der Empfangsstaat erweist im Rahmen seiner Rechtsvor
schriften dem Entsendestaat bei der Beschaffung von Konsu
larräumlichkeiten und Wohnungen für die Angehörigen der 
konsularischen Vertretung Hilfe.

Artikel 11

(1) Der Entsendestaat kann auf dein Territorium des Emp
fangsstaates in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften 
des Empfangsstaates und vorbehaltlich dessen vorheriger Zu
stimmung
a. Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile als Sitz der kon

sularischen Vertretung, als Residenz des Leiters der kon
sularischen Vertretung oder als Wohnungen für die ande
ren Angehörigen der konsularischen Vertretung als Eigen
tum erwerben, besitzen oder nutzen;

b. aus den unter Buchstabe a. genannten Gründen bauen oder 
die auf den gekauften oder ihm zur Verfügung gestellten 
Grundstücken befindlichen Gebäude umbauen;

c. die unter Buchstaben a. und b. vorgesehenen Rechte ver
äußern oder abtreten.

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 befreien den Entsende
staat nicht von der Verpflichtung, die Rechtsvorschriften des 
Empfangsstaates über das Bauwesen und die Städteplanung 
einzuhalten.

Artikel 12

(1) Am Gebäude der konsularischen Vertretung können das 
Staatswappen und die Bezeichnung der konsularischen Ver

tretung in den Sprachen des Entsendestaates und des Emp
fangsstaates angebracht werden.

(2) Am Gebäude der konsularischen Vertretung und an der 
Residenz des Leiters der konsularischen Vertretung kann die 
Staatsflagge des Entsendestaates aufgezogen werden.

(3) Der Leiter der konsularischen Vertretung kann die 
Staatsflagge des Entsendestaates an den von ihm dienstlich 
benutzten Fahrzeugen führen.

Artikel 13

(1) Der Empfangsstaat hat die besondere Pflicht, den Schutz 
der Konsularräumlichkeiten zu gewährleisten, um jedes Ein
dringen oder jede Beschädigung, die Störung des Friedens der 
konsularischen Vertretung oder die Beeinträchtigung ihrer 
Würde zu verhindern.

(2) Die Konsularräumlichkeiten und die Residenz des Lei
ters der konsularischen Vertretung sind unverletzlich. Die 
Organe des Empfangsstaates dürfen die Konsularräumlich
keiten und die Residenz des Leiters der konsularischen Ver
tretung ohne Einwilligung des Leiters der konsularischen Ver
tretung, des Chefs der diplomatischen Mission des Entsende
staates oder einer von ihnen ermächtigten Person nicht be
treten.

Artikel 14

Konsulararchive sind jederzeit und unabhängig von ihrem 
Standort unverletzlich.

Artikel 15

(1) Die konsularische Vertretung hat das Recht, sich mit 
der Regierung oder den diplomatischen Missionen und ande
ren konsularischen Vertretungen des Entsendestaates in Ver
bindung zu setzen, unabhängig davon, wo sie sich befinden. 
Die konsularische Vertretung kann alle allgemein üblichen 
Verbindungsmittel, einschließlich diplomatische und konsu
larische Kuriere, diplomatisches und konsularisches Gepäck 
und verschlüsselte Nachrichten, benutzen. Die Errichtung und 
Inbetriebnahme einer Funkstation bedarf der Genehmigung 
des Empfangsstaates. Bei der Benutzung allgemeiner Verbin
dungsmittel gelten für die konsularische Vertretung die glei
chen Tarife wie für die diplomatische Mission.

(2) Der dienstliche Schriftverkehr der konsularischen Ver
tretung ist unverletzlich.

(3) Dem Konsularkurier, der ein offizielles Schriftstück mit 
sich führt, aus dem seine Stellung und die Anzahl der Kurier
gepäckstücke ersichtlich sind, werden vom Empfangsstaat die 
gleichen Rechte, Privilegien und Immunitäten wie einem 
diplomatischen Kurier gewährt. Das gilt auch für den Kon
sularkurier ad hoc, jedoch erlöschen dessen Immunitäten, 
nachdem er das Konsulargepäck dem Empfänger ausgehän
digt hat. Konsularkurier kann nur ein Staatsbürger des Ent
sendestaates sein, der seinen Wohnsitz nicht im Empfangs
staat hat.

Artikel 16

(1) Eine konsularische Amtsperson und ein Mitarbeiter der 
konsularischen Vertretung unterliegen nicht der Strafgerichts
barkeit des Empfangsstaates in bezug auf Handlungen, die 
sie in Wahrnehmung ihrer Aufgaben vornehmen.

(2) Eine konsularische Amtsperson und ein Mitarbeiter der 
konsularischen Vertretung unterliegen nicht der Zivil- und 
Verwaltungsgerichtsbarkeit des Empfangsstaates in bezug auf 
Handlungen, die sie in Wahrnehmung ihrer Aufgaben vor
nehmen.


